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Anlage 2 
 

zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
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(AVBWasserV) vom 20.06.1980 
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      Preis netto Preis brutto 
    incl. 7% MWST 

 

Wasserverbrauchspreis 
 
Der Verbrauchspreis beträgt     1,65 €/m³   1,77 €/m³ 

 
 

Wassergrundpreis 
 
Der Grundpreis beträgt 
 
a) für die erste Wohn- o 
 gleichwertige Wirtschaftseinheit       13,00 €/Monat    13,91 € 
 
b) für jede weitere Wohn- oder  
 gleichwertige Wirtschaftseinheit    11,00 €/Monat     11,77 € 
 
c) bei Gewerbebetrieben und Nichtwohngebäuden für  
  
 ca) Wasserzähler Qn 2,5 (alt 3/5 m³)    11,00 €/Monat  11,77 € 
 für jede weitere hier angeschlossene 
        Wohn-/Wirtschaftseinheit 
 im Sinne von Buchstabe b) zusätzlich      9,00 €/Monat    9,63 € 

 cb) Wasserzähler Qn 6 (alt 7/10 m³)    14,09 €/Monat               15,08 € 

 cc) Wasserzähler Qn 10 (alt 20 m³)    15,03 €/Monat               16,08 € 

 cd) Wasserzähler Qn 15 (alt DN 50)    36,69 €/Monat               39,26 € 

 ce) Wasserzähler Qn 40 (alt DN 80)    42,78 €/Monat  45,77 € 

 cf) Wasserzähler Qn 60 (alt DN 100)    50,77 €/Monat               54,32 € 

 cg) Wasserzähler Qn 150 (alt DN 150)    71,19 €/Monat   76,17 € 



 

1. Wasserpreis 
 
 Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus: 

 1. Grundpreis für die Bereitstellung der Anlagen 

 2. Verbrauchspreis (Arbeitspreis) für das abgenommene Wasser. 
 
 
1.1 Wassergrundpreis 
 
 Der Grundpreis beträgt 
 
 a) für die erste Wohn- oder gleichwertige Wirtschafts- 
  einheit    13,00 €/Monat 
 
 b) für jede weitere Wohn- oder gleichwertige Wirt- 
  schaftseinheit    11,00 €/Monat 
 
 c) bei Gewerbebetrieben und Nichtwohngebäuden für  
   
  ca) Wasserzähler Qn 2,5 (alt 3/5 m³)    11,00 €/Monat 

für jede weitere hier angeschlossene Wohn-/ 
Wirtschaftseinheit im Sinne von Buch- 
stabe b) zusätzlich       9,00 €/Monat 

  cb) Wasserzähler Qn 6 (alt 7/10 m³)    12,83 €/Monat 

  cc) Wasserzähler Qn 10 (alt 20 m³)    13,66 €/Monat 

  cd) Wasserzähler Qn 15 (alt DN 50)    33,35 €/Monat 

  ce) Wasserzähler Qn 40 (alt DN 80)    38,89 €/Monat 

  cf) Wasserzähler Qn 60 (alt DN 100)    46,15 €/Monat 

  cg) Wasserzähler Qn 150 (alt DN 150)    64,72 €/Monat 

 
Wohneinheiten sind alle Wohnungen ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Räume. 
 
Gleichwertige Wirtschaftseinheiten sind solche, die hinsichtlich des 
Wasserverbrauchs Wohneinheiten gleichgestellt werden können (Laden-
geschäfte, Werkstätten, Büros, Praxen, landwirtschaftliche Betriebe, 
Schwimmbäder, Schulen u. ä.). 
 
Bei der Berechnung des Grundpreises wird der Monat, in dem der Was-
serzähler erstmalig eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, jeweils als 
voller Monat gerechnet. 
 

Wird die Wasserbereitstellung wegen Wassermangels, Störungen im Be-
trieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus anderen Gründen länger 
als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung 
abgerundet auf volle Monate kein Grundpreis berechnet.  
 
 

1.2 Wasserverbrauchspreis   *) 
 
 Der Verbrauchspreis beträgt:1,65 €/m³. 
 
 
2. Baukostenzuschuss 
 
 Der Baukostenzuschuss bemisst sich nach den Kosten, die dem jeweili-

gen Versorgungsbereich zuzuordnen sind. 
 
 Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die in der Zeit 

vom 01.01.1983 bis zum 31.12.1990 errichtet worden ist, so beträgt der 
Baukostenzuschuss € 0,66 je m² zu berücksichtigender Grundstücksflä-
che. 

 
 Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 

01.01.1983 errichtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeit-
punkt begonnen worden ist, so beträgt der Baukostenzuschuss 
€ 12,78 je m Frontlänge. 

 
 
3. Umsatzsteuer  *) 
 
 Die genannten Preise sind Nettopreise. Die jeweils geltende gesetzliche 

Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt. 
 
 
4. Gültigkeit 
 
 Die genannten Preise gelten ab dem 01. Januar 2026. 
 
 Die bisher festgesetzten Allgemeinen Tarife in der ab 01. Januar 2025 

geltenden Fassung treten damit gleichzeitig außer Kraft. 
 
 
 
 *) Bruttopreise befinden sich auf der Rückseite der Broschüre 


